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Frage Nummer 22 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Toni 
Schuberl 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, inwiefern Gefangene bei ihrem 
Haftantritt relevante Informationen (ihre Rechte und Pflichten, 
Hausordnung, Sicherheitshinweise etc.) in schriftlicher Form 
erhalten, in welchen Sprachen (inkl. leichter Sprache) liegen 
diese schriftlichen Informationen in Justizvollzugsanstalten vor 
und inwiefern unterstützt sie die Justizvollzugsanstalten dabei, 
professionelle Übersetzungen in möglichst vielen Sprachen an-
zubieten? 

Antwort des Staatsministeriums der Justiz 

Bei Haftantritt erhalten Gefangene verschiedene für sie relevante Informationen als 
schriftliche Merkblätter ausgehändigt, die neben der deutschsprachigen Fassung 
auch in anderen Sprachen vorliegen. 

Es handelt sich hierbei zum einen um Unterlagen, die die Gefangenen über ihre 
Rechte und Pflichten aufklären und die je nach vollzogener Haftart unterschiedlich 
sein können. Zu diesen Unterlagen zählen 

 die Hinweise für Gefangene, 

 das Merkblatt über die Rechte und Pflichten der Untersuchungsgefangenen, 

 das Merkblatt über die Unterrichtung einer Auslandsvertretung nach Art. 36 Ab-
satz 1 Buchst. b des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen 
vom 24. April 1963, 

 das Merkblatt für die Überstellung von Staatsangehörigen von EU-Mitglied-staa-
ten und gleichgestellten Drittstaatsangehörigen nach dem Rahmenbeschluss 
Freiheitsstrafen (2008/909/JI) vom 27. November 2008 und 

 das Merkblatt für in Deutschland verurteilte ausländische Staatsangehörige zum 
Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen. 

Ausgehändigt wird in diesem Zusammenhang auch die Hausordnung der jeweiligen 
Justizvollzugsanstalt, die auf einer Muster-Hausordnung basiert, im Einzelfall aber 
auch abweichende Regelungen enthalten kann. 
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Zum anderen werden zu gesundheitlichen Themen Informationsblätter ausgehän-
digt. Dies betrifft sowohl Informationsblätter über Krankheiten und ein Aufklärungs-
blatt für Insassen bayerischer Justizvollzugsanstalten zu HIV/AIDS & Hepatitis. 
Beim Zugangsgespräch werden die Gefangenen zudem über die Impfmöglichkeiten 
gegen das Coronavirus informiert. In diesem Zusammenhang wird ihnen ein Form-
blatt ausgehändigt, mit dem die Gefangenen direkt eine Impfung beantragen kön-
nen. 

Die entsprechenden Informationen liegen je nach den konkreten Erfordernissen in 
unterschiedlichen Sprachen vor, z. B. in Albanisch, Arabisch, Armenisch, Berbe-
risch, Bulgarisch, Chinesisch, Dari, Dänisch, Englisch, Estnisch, Farsi, Finnisch, 
Französisch, Georgisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, 
Kroatisch, Kurdisch, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Niederländisch, Norwegisch, 
Paschtu, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rumänisch, Russisch, Schwe-
disch, Serbisch (zum Teil auch in kyrillischer Schrift), Serbokroatisch, Singhale-
sisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Somali, Tamil, Tigrinya, Tschechisch, 
Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu und Vietnamesisch. 

Soweit ausländischen Gefangenen Merkblätter nur in einer für sie nicht verständli-
chen Sprache zur Verfügung stehen, werden sie mündlich über den Inhalt der Merk-
blätter informiert. Bei Verständigungsschwierigkeiten erfolgt dies unter Hinzuzie-
hung eines Dolmetscherdienstes, wofür regelmäßig ein Videokonferenzsystem ge-
nutzt wird. Gleiches gilt für die wenigen Informationsblätter, die derzeit nur in deut-
scher Sprache zur Verfügung stehen. 

Soweit Informationsblätter bayernweit einheitlich verwendet werden, veranlasst das 
Staatsministerium der Justiz die professionelle Übersetzung und stellt diese an-
schließend den Justizvollzugsanstalten zur Verfügung. 

Bei bundesweit einheitlich verwendeten Merkblättern erfolgt in Bezug auf eine Über-
setzung in verschiedene Sprachen eine Abstimmung mit den anderen Ländern. 

Soweit Gefangenen bei Haftantritt weitere Informationsblätter mit anstaltsspezifi-
schen Informationen ausgehändigt werden, können die Justizvollzugsanstalten 
diese Merkblätter, je nach Erfordernis, von einem anerkannten Übersetzungsbüro 
in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Die hierfür erforderlichen Haushalts-
mittel werden den Anstalten bei Bedarf zur Verfügung gestellt. 

 


